
  
 

 
Beschlussauszug 

4/1309/2023 
aus der 

Sitzung der Gemeindevertretung Lüdersdorf  
vom 30.05.2023 

  
Top 7.4 Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 der Gemeinde 

Lüdersdorf 
 - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 

 
-siehe Tagesordnungspunkt 7.1- 
Beschluss: 
 

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf billigt den vorliegenden Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 12, 4. Änderung und die Begründung mit Umweltbericht dazu. Die 
Anlage, bestehend aus dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 12, 4. Änderung sowie der 
dazugehörigen Begründung mit Umweltbericht, sind Bestandteil des Beschlusses. 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 12, 4. Änderung der Gemeinde Lüdersdorf, 
einschließlich der Begründung mit Umweltbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. Die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind ins Internet 
einzustellen. Weiterhin sind die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 
2 BauGB zu beteiligen. 

3. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 12, 4. Änderung der 
Gemeinde Lüdersdorf für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 
Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen 
längeren Frist, ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

4. In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan Nr. 12, 4. Änderung unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
Lüdersdorf deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans Nr. 12, 4. Änderung nicht von Bedeutung ist. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

14 0 1 

 
 

 
 


